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Die Bedeutung des Genfer Abkommens iiber den Schutz von Zivilpersonen

von 1949 fiir die Organisation des schweizerischen Zivilschutzes

Von Dr. Dietrich Schindler, Privatdozent an der Universitit Ziirich, Zollikon

1. In den Diskussionen iiber den Aufbau des Zivil-
schutzes in der Schweiz und in anderen Staaten zeigt sich
immer wieder, dass Unklarheit dariiber besteht, welche
Bedeutung das Genfer Abkommen {iber den Schutz von
Zivilpersonen fiir die Organisation des Zivilschutzes hat.
Auf der einen Seite wird geltend gemacht, es sei mit
Riicksicht auf das Abkommen notwendig, den Zivilschutz
rein zivil aufzubauen, ihn von der Militirverwaltung
strikte abzutrennen und einem zivilen Departement zu
unterstellen. So beabsichtigt man z. B. in Deutschland,
den Zivilschutz mit Riicksicht auf das Genfer Ab-
kommen ohne jeden militirischen und polizeilichen
Einschlag zu organisieren. Bereits ist auch der Bundes-
minister des Innern fiir die Angelegenheiten des Zivil-
schutzes als zustindig erklirt worden®. Auch in der
Schweiz ist die vorgeschene Abtrennung des Zivil-
schutzes vom EMD und die Zuteilung an das Justiz-
und Polizeidepartement gelegentlich mit dem Hinweis
auf das Genfer Abkommen begriindet worden. In an-
deren Staaten hingegen bestehen keine derartigen Be-
denken. So hat der Zivilschutz z. B. in Frankreich einen
paramilitirischen Charakter, und in anderen Lindern
werden die Angelegenheiten des Zivilschutzes den Ver-
teidigungs- oder Kriegsministerien tibertragen, so z.B.
in Oesterreich dem Ministerium fiir Landesverteidigung
und in Ruminien und der Tirkei dem Kriegsministe-
rium 2,

1 Vgl. Ministerialrat Dr. Schnitzler, Probleme der Luft-
schutzfiihrung. Ziviler Luftschutz, Heft 1, 1959, S. 5 ff.

2 Bundesblatt 1958 1 790.

Unter diesen Umstinden erscheint es wiinschens-
wert, niher zu priifen, welche Anforderungen das
Genfer Abkommen an den Aufbau des Zivilschutzes
stellt.

2. Das Genfer Abkommen nimmt in einer einzigen
Bestimmung, Art. 63, Abs. 2, Bezug auf die Organi-
sationen des Zivilschutzes. Diese Bestimmung findet
sich nicht bei den allgemeinen Bestimmungen des Ab-
kommens, sondern im Abschnitt uber die Stellung der
Zivilbevolkerung in den vom Feinde besetzten Gebie-
ten. Sie ist dementsprechend nur in besetzten Gebie-
ten unmittelbar anwendbar. Art. 63 lautet folgender-
massen:

«Unter Vorbehalt von voriibergehenden von der Besat-
zungsmacht ausnahmsweise aus zwingenden Sicherheitsgriin-
den auferlegten Massnahmen
a) konnen die anerkannten nationalen Gesellschaften vom

Roten Kreuz (vom Roten Halbmond, vom Roten Lowen

mit Roter Sonne) ihre Titigkeit gemiss den Grundsitzen

des Roten Kreuzes fortsetzen, wie sie von den inter-
nationalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt worden sind.

Die anderen Hilfsgesellschaften konnen ihre humanitire

Titigkeit unter dhnlichen Bedingungen fortsetzen;

b) darf die Besatzungsmacht keine Verinderungen im Per-
sonal oder in der Zusammensetzung dieser Gesellschaf-
ten verlangen, die der oben erwihnten Titigkeit zum
Nachteil gereichen konnten.

Die gleichen Regeln finden auf die Titigkeit und das
Personal von besonderen Organisationen nicht militirischen
Charakters Anwendung, welche bereits bestehen oder ge-
schaffen werden, um die Lebensbedingungen der Zivilbevil-
kerung durch Aufrechterhaltung der lebenswichtigen offent-
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lichen Dienste, durch Verteilung von Hilfssendungen und
durch Organisierung von Rettungsaktionen zu sichern.»

Verfolgt man die Entwicklungsgeschichte dieses
Artikels, so lasst sich feststellen, dass im urspriing-
lichen, der Genfer Konferenz von 1949 vorgelegten
Vertragsentwurf der entscheidende Absatz 2 noch nicht
enthalten war, sondern erst an der Konferenz selbst
auf Antrag Belgiens aufgenommen wurde® Im ur-
springlichen Entwurf blieben die Organisationen des
Zivilschutzes vollig unerwihnt. Der belgische Vertre-
ter wies zur Begrindung des Antrages darauf hin, dass
die Organisationen des Zivilschutzes bereits im Zwei-
ten Weltkrieg grosse Dienste fiir den Schutz der Zivil-
bevilkerung geleistet hitten, und dass deren Bedeutung
in einem kinftigen Konflikt noch wesentlich wachsen
wurde. Das Interesse der Bevolkerung verlange, dass
die Tatigkeit dieser Organisationen auch nach der Be-
setzung des Gebietes durch den Feind fortgefiihrt
werden konne.

3. Wendet man sich der Auslegung der angefiihr- .

ten Bestimmung zu, so ist zunichst festzuhalten, dass
diese Bestimmung den Vertragsstaaten keinerlei Ver-
pflichtungen beziiglich der Schaffung oder des Auf-
baues von Zivilschutzorganisationen auferlegt. Es bleibt
dem Ermessen jedes Staates uberlassen, ob er eine Zivil-
schutzorganisation aufstellen will und, wenn er dies tut,
ob er den Zivilschutz in die Armee eingliedern oder
thn als besondere zivile Organisation aufbauen will.
Das Abkommen bestimmt lediglich, dass diejenigen
Organisationen des Zivilschutzes, welche nicht militi-
rischen Charakter haben, auch nach der Besetzung des
Gebietes durch den Feind ihre Tiatigkeit fortsetzen
konnen, wogegen alle Teile der militirischen Streit-
krifte in Kriegsgefangenschaft genommen werden
koénnen.

Da es selbstredend im Interesse jedes Staates liegt,
seinen Zivilschutz so aufzubauen, dass derselbe den
Erfordernissen des Art. 63 Abs. 2 entspricht, ist die
Frage zu priifen, in welchen Fillen eine Organisation
«nicht militdrischen» Charakter hat.

4. Der Ausdruck «nicht militirischy in Art. 63
wird in dem Genfer Abkommen weder definiert noch
sonstwie erliutert. Es finden sich in dem Abkommen
auch keine weiteren Bestimmungen dieser Art, mit
denen Art. 63 konfrontiert werden konnte. Auch die
Konferenzakten geben iiber die Bedeutung dieses Aus-
druckes keinen Aufschluss, abgesehen von den nach-
stehend unter Ziffer 5 erwihnten Angaben. Indessen
ist der Ausdruck «nicht militirisch» zweifellos in erster
Linie im Sinne der allgemeinen Unterscheidung zwi-
schen bewaffneter Macht und Zivilpersonen, wie sie
fir alle vier Genfer Abkommen von 1949 grundlegend
ist, zu verstehen. Die ersten drei Genfer Abkommen
(1. Verwundete und Kranke der Landstreitkrifte; 2.
Verwundete und Kranke der Seestreitkrifte; 3. Kriegs-
gefangene) sind ausschliesslich auf Angehorige der be-
waffneten Macht anwendbar, das vierte Abkommen
dagegen (Zivilpersonen) grundsitzlich auf alle der be-
waffneten Macht nicht angehorenden Personen. Die
beiden Kategorien «bewaffnete Macht» und «Zivilper-

3 Actes de la Conférence diplomatique de Genéve de
1949 (veroffentlicht vom Eidg. Politischen Departement),
Bd. II A S. 737, Bd. II B S. 422 und Bd. III S. 139/140 (Nr.
290 und 293).
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sonen» schliessen einander gegenseitig aus. Ausser
Zweifel durfte stehen, dass alles, was zur bewaffneten
Macht im Sinne der drei ersten Genfer Abkommen
gehoért, die Voraussetzung «nicht militirisch» nicht er-
fullt, wogegen alles, was in die Kategorie der Zivil-
personen gemdss dem vierten Abkommen fillt, grund-
sitzlich «nicht militarischy ist.

Fir die Abgrenzung zwischen den beiden genann-
ten Kategorien ist vor allem die Umschrelbung der be-
waffneten Macht massgebend, welche in den drei ersten
Abkommen in je einem gleichlautenden Artikel er-
folgt (Art. 13 der zwei crstcn Abkommen, Art. 4 des
dritten Abkommens). Demgemiss gehdren zur bewaff-
neten Macht eines Staates an erster Stelle die Mitglieder
der Streitkrifte sowie die Mitglieder der Milizen oder
Freiwilligenkorps, die in diese Streitkrifte eingegliedert
sind. Die Streitkrifte konnen sowohl aus kombattan-
ten wie auch aus nichtkombattanten Truppenteilen zu-
sammengesetzt sein. Welche Truppen oder Organisa-
tionen zu den Streitkriften gehdren, bestimmt jeder ein-
zelne Staat selbst. Fur die Zugehdrigkeit zu den Streit-
kriften verweist das Volkerrecht auf das Landesrecht
(vgl. Guggenheim, Lehrbruch des Volkerrechts II, S.
790). In der Schweiz erfolgt diese Umschreibung durch
die Militdrorganisation und die Truppenordnung.

Zur bewaffneten Macht sind sodann, unter be-
stimmten in den angefithrten Artikeln umschriebenen
Voraussetzungen, auch die Mitglieder von Milizen und
Freiwilligenkorps zu verstehen, die nicht in die Streit-
krifte eingegliedert sind, ferner die Teilnehmer orga-
nisierter Widerstandsbewegungen. Die Zuordnung zur
bewaffneten Macht hat zur Folge, dass die Mitglieder
dieser Organisationen das Recht haben, sich an den
Feindseligkeiten zu beteiligen und im Falle der Ge-
fangennahme als Kriegsgefangene behandelt zu wer-
den.

Zur bewaffneten Macht gehbren sodann vereinzelte
Zivilpersonen, die den Streitkriften folgen, wie zivile
Besatzungsmitglieder von Militirflugzeugen, Kriegs-
berichterstatter, Heereslieferanten, Mitglieder von Ar-
beitseinheiten oder von Diensten, die fur die Betreu-
ung der Militirpersonen verantwortlich sind.

Wihrend die drei ersten Genfer Abkommen die
bewaffnete Macht positiv umschreiben, wird die Kate-
gorie der Zivilpersonen im vierten Abkommen vor
allem in negativer Weise abgegrenzt. Zu ihr gehdren
grundsitzlich alle Personen, die nicht der bewaffneten
Macht angehoren (vgl. Art. 4 des Abkommens). We-
sentlich ist aber, dass eine Zivilperson nur so lange in
ihrem Status als Zivilperson geschiitzt ist, als sie keine
feindseligen Handlungen gegen den Feind veriibt. Zivil-
personen, die sich an Kampfhandlungen beteiligen, ver-
lieren ihren Schutz und kénnen fir ihr Verhalten straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden,

Eine Organisation muss somit, um als nicht militi-
rische zu gelten, folgende Voraussetzungen erfiillen:

a) Weder die Organisation als Ganzes noch ihre ein-
zelnen Mitglieder diirfen in die Streitkrifte einge-
gliedert scin.

b) Thre Mitglieder dirfen nicht bewaffnet sein, aus-
genommen zur unmittelbaren  Selbstverteidigung,
und sie diirfen keine Kampfhandlungen gegen den
Feind vornehmen.



¢) Die Organisation und ihre Mitglieder diitfen einzig

zum Schutze der Zivilbevolkerung eingesetzt wer-
den, nicht dagegen zum Schutze von militirischen
oder militirisch bedeutsamen Anlagen oder Ein-
richtungen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von

Art. 63 Abs. 2.

5. Es mag von Interesse scin, darauf hinzuweisen,
dass Abs. 2 des Art. 63 in der urspriinglichen, von Bel-
gien vorgeschlagenen Fassung nicht von Organisationen
«nicht militdrischen Charakters» sprach, sondern von
«services spéciaux chargés, en debors de toute activité
militaire, de la protection de la population civile. *»
Die Formulierung wurde in einer Arbeitsgruppe, deren
Verhandlungen in den Konferenzakten nicht protokol-
liert sind, gedndert. Ob man in dieser Aenderung der
Formulierung irgend eine Sinnesinderung sehen kann,
ist sehr fraglich. Immerhin ist es mdglich, dass nach
der urspriinglichen Fassung sclbst Organisationen des
Zivil- oder Luftschutzes, diec in die Streitkrifte einge-
gliedert sind, unter die Bestimmung gefallen wiiren,
wihrend die heutige Fassung zweifellos nur auf Orga-
nisationen anwendbar ist, die nicht in die Streitkrifte
eingegliedert sind.

6. Es stellt sich sodann die wichtige Frage, ob die
Organisationen des Zivilschutzes ihren nicht militdri-
schen Charakter verlieren, wenn sie der staatlichen
Militirverwaltung unterstellt werden. Zu einer derarti-
gen Annahme fechlen alle Anhaltspunkte. Die Unter-
stellung unter die staatliche Militirverwaltung macht
eine zivile Organisation oder eine einzelne Zivilperson
noch nicht zu einem Teil der bewaffneten Macht. So
gehort das zivile Personal der dem EMD unterstellten
Amtsstellen nicht zur bewaffneten Macht, sondern zu
den Zivilpersonen. Die Unterstellung des Zivilschutzes
unter die Militirverwaltung hitte weder zur Folge, dass
der Zivilschutz ein Teil der bewaffneten Macht wiirde,
noch dass seine Angehorigen den Charakter von Zivil-
personen verlieren wiirden. Ein Grund fir die An-
nahme, dass der Ausdruck «nicht militirische Organi-
sation» in Art. 63 ecine weitergehende Bedeutum) ha-
ben konnte und eine strikte Trennung des Zivilschutzes
von der Militirverwaltung erfordern wiirde, liegt nicht
vor, Es ist kaum denkbar, dass die Schopfer des Genfer
Abkommens den Ausdruck «nicht militarische Crgani-
sation» in so extensiver Weise verstehen wollten, dass
keine «Kriegs-» oder «Verteidigungsministerien» oder
kein «Militirdepartement» sich mit diesen Organisa-
tionen befassen diirfte.

Wenn gleichwohl in vielen Ldndern eine starke
Tendenz besteht, mit Riicksicht auf das genannte Ab-
kommen den Zivilschutz nicht nur in seiner personel-
len Zusammensetzung rein zivil zu gestalten, sondern
auch seine oberste Leitung vollig von der militirischen
Verwaltung zu trennen, so entspricht dies weniger
rechtlichen Ueberlegungen als vielmehr dem Bediirf-
nis, jeden nur mdoglichen Verdacht zu zerstreuen,
dass der Zivilschutz eine militirische Organisation
sein konnte.

7. Das Bestreben, den Zivilschutz moglichst ein-
deutig von den militirischen Streitkriften zu unter-
scheiden, kommt auch in dem «Entwurf von Regeln

4 Actes III, S. 139 (Nr. 290)

zur Einschrinkung der Gefabren, denen die Zivilbevil-
kerung in Kriegszeiten ausgesetzt isty zum Ausdruck,
den das Internationale Komitee vom Roten Kreuz der
Internationalen Rotkreuz-Konferenz in Delhi vom Ja-
nuar 1957 vorlegte > und der alsdann den Regierungen
zur Stellungnahme zugestellt wurde. In diesem Entwurf,
der als Vorarbeit fiir eine neue, das Abkommen von
1949 erginzende Konvention gedacht ist, ist ein Artikel
12 enthalten, der die Rechtsstellung der Zivilschutz-
organisationen betrifft. Sein Absatz 1 lautet:

«Les Parties du conflit doivent faciliter I'activité des
organismes civils affectés exclusivement a la sauvegarde et
a l'assistance de la population civile en cas d’attaques.»

Im zugehorigen Kommentar werden dazu folgende
im vorliegenden Zusammenhang bedeutsamen Ausfith-
rungen gemacht:

«En premier lieu, l'article 12 ne doit s’appliquer qu’aux
organismes ayant réellement un caractére secourable. Il
s'agit d'une part, d’organismes ,civils’, c'est-d-dire qui ne
sont en rien rattachés a l'armée et surtout — point essen-
tiel — dont les membres ne sont en aucun cas appelés a
prendre part aux hostilités, méme contre des ennemis
parachutés.» ...

«En outre, dans plusieurs Etats, I'organisation de la pro-
tection civile a un caractére militaire ou paramilitaire.
Certes, chaque pays reste entiérement libre d’adopter I'or-
ganisation correspondant a ses besoins et i ses moyens.
L'article 12 doit cependant, comme l'ont relevé des ,Experts
de 1956", pousser les Etats a distinguer plus nettement,
dans leurs institutions de défense civile, entre les services
de caractére militaire ou affectés a la protection du poten-
tiel de guerre et ceux qui remplissent les conditions de
Particle 12. Seuls les derniers, en effet, verront leur activité
reconnue ou méme, dans certains cas, facilitée par ['ad-
versaire.»

Weder der erwihnte Art. 12 Abs. 1 noch der Kom-
mentar dazu lassen den Schluss zu, dass andere An-
forderungen an die Organisation des Zivilschutzes ge-
stellt werden sollen als sie schon heute gemiss Art. 63
des Genfer Abkommens bestehen. Freilich zeigen sie
deutlich, wie wiinschbar es wire, wenn der Status der
Zivilschutzorganisationen eindeutig geregelt wire.

Der Entwurf nimmt auch in Aussicht, dass den
Organisationen des Zivilschutzes mittels eines beson-
deren Kennzeichens eine dhnliche Immunitit verliehen
werden konnte wie den durch das Zeichen des Roten
Kreuzes geschiitzten Personen und Einrichtungen. Abs.
2 des Art. 12 sieht die Einfihrung eines solchen Kenn-
zeichens vor, doch wird im Kommentar dazu auf die
Schwierigkeiten hingewiesen, die diesem Vorhaben ent-
gegenstehen. Namentlich wird hervorgehoben, dass die
Verschiedenheit der Struktur und der Aufgaben der
Zivilschutzorganisationen in den einzelnen Lindern eine
Vereinbarung ausserordentlich erschwere.

Es erscheint in hohem Masse fraglich, ob in abseh-
barer Zeit ein neues Abkommen iiber den Schutz von
Zivilpersonen zustandekommen und die vom IKRK
vorgeschlagene Regelung Wirklichkeit wird. Solange
dies nicht der Fall ist, wird man sich mit der rudi-
mentiren Regelung des Genfer Abkommens von
1949 begniugen miissen.

5 Verdffentlicht vom IKRK, Genf 1956

75



	Die Bedeutung des Genfer Abkommens über den Schutz von Zivilpersonen von 1949 für die Organisation des schweizerischen Zivilschutzes

